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Beitragsordnung 
(gültig ab 01.03.2026) 

 

Beitragsgruppen Bezeichnung Jahresbeitrag € Sonderbeiträge € 

E0 Ehrenmitglieder 0,00 C0, (R1) 

J1 Jugendliche  36,00 C0 

M1 Mitglieder ohne Boot 55,00 C1 

M21 Mitglieder mit Boot 130,00 C1, R1 

M3 Funktionsmitglieder 55,002 C0, (R1) 

M4 Fördermitglieder 55,00 C1 

M5 Lebenspartner 55,00 C0 

F11 Familienmitgliedschaft 100,00 C0 

F0 Familienmitglied (beitragsfrei) 0,00 C0 

1Aufnahmegebühr  2Mindestbeitrag (Funktionsmitglieder mit Boot zahlen 130,00€ Jahresbeitrag) 

Erläuterungen der Gebühren und Sonderbeiträge: 

Die Höhe der Sonderbeiträge richtet sich nach der MCH-Gebührenordnung. 

Aufnahmegebühr (einmalig, im Jahr der Aufnahme mit der ersten Beitragsrechnung zu entrichten). 

Betrag für die Beitragsklasse M2: 500,00 € und für die Beitragsklasse F1: 200,00 €. 

C0, C1: Sonderbeitrag Clubheim: Für die Finanzierung des Clubheimes ist bis auf Weiteres ein 

Sonderbeitrag von 100,00 € im Jahr zu zahlen. Sonderbeitragspflichtig (Status C1) sind nur die 

Beitragsgruppen M1 und M2. Für alle anderen Beitragsgruppen gilt der Status C0 (nicht 

Sonderbeitragspflichtig). 

R0, R1: Sonderbeitrag Realverband: Ausnahmegenehmigung (Kosten: 20,00 €, Status R1) für die 

Nutzung der Straßen des Realverbandes Tündern (Hafenzufahrt). Gilt für alle Mitglieder der 

Beitragsgruppe M2, sowie für Mitglieder der Gruppe E0 mit Winterlager- oder Hafenliegeplatz. Für 

alle anderen gilt der Status R0 (kein Sonderbeitrag). 
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Erläuterungen zu den Beitragsgruppen: 

Nur Mitglieder der Beitragsgruppen M2 (alle) und J1 (ab dem 18. Lebensjahr) sind verpflichtet, für 

den Verein eine gewisse Zahl an Arbeitsstunden zu leisten. Einzelheiten dazu sind in der 

Arbeitsdienstregelung des MCH festgelegt. 

 

E0: Ehrenmitglieder sind grundsätzlich beitragsfrei und leisten keinen Sonderbeitrag Clubheim 

(Status: C0). Ehrenmitglieder, die einen Hafenliege- oder Winterlagerplatz in Anspruch nehmen, 

zahlen jedoch den Liege- und/oder Winterlagerplatz sowie den Zusatzbeitrag Realverband 

(Status: R1). 

 

J1: Beitragsgruppe für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sowie für Auszubildende, Schüler und 

Studenten mit entsprechendem Nachweis. 

 

M1: Beitragsgruppe für Mitglieder, die weder Hafeneinrichtungen noch Winterlager nutzen 

möchten. Clubheim und Außenanlagen stehen uneingeschränkt zur Verfügung. 

M2: Beitragsgruppe für Mitglieder mit Berechtigung zur Nutzung der Hafeneinrichtungen 

(Liegeplatz, Slip-Anlage, Kranplatz, Trailer Abstellplatz). Nur Mitglieder der Gruppen E0, M2 und 

M3 sind zudem berechtigt, einen Liege- oder einen Winterlagerplatz zu beantragen. Ein Anspruch 

darauf besteht nicht. 

 

M3: Beitragsgruppe für Mitglieder, die im MCH eine besondere Funktion ausüben. Über die 

Mitgliedschaft in der Gruppe M3 entscheidet der Vorstand. 

 

M4: Beitragsgruppe für Mitglieder, die den MCH zwar gerne unterstützen, aber ansonsten nicht am 

Vereinsleben teilnehmen können/möchten. Fördermitglieder haben jedoch die Möglichkeit, an allen 

geselligen Veranstaltungen des MCH teilzunehmen, erhalten aber außer diesen Einladungen auf 

Wunsch keinerlei E-Mail oder sonstige Vereinsnachrichten zugesandt. 

 

M5: Beitragsgruppe für Lebenspartner*innen von Mitgliedern der Beitragsgruppen M1, M2 und M3, 

die mit diesen im gleichen Haushalt leben. 

 

F1: Beitragsgruppe für den zweiten Elternteil des Mitglieds mit der Beitragsgruppe M1, M2 und M3, 

damit die im gleichen Haushalt lebenden Kinder in die Beitragsgruppe F0 eingeordnet werden 

können. 

 

F0: Beitragsgruppe für Kinder, wenn ein Elternteil der Beitragsgruppe M1, M2 und M3 angehört und 

der andere Elternteil der Beitragsgruppe F1.  


